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Außerkrafttreten der Beschlüsse zur 
Kostenübernahme für die 

Mittagessenversorgung  in den 
Kindertagesstätten sowie der Erstattung
der Kosten für die Schulspeisung in der

Gemeinde Kolkwitz

Aufgrund der §§ 2 und 28 der Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung
des Kommunalrechtsreformgesetzes (KommRRefG)
vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19] S.286)
[Artikel 1 KommRRefG] zuletzt geändert durch Ar-
tikel 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl.
I/08, [Nr. 12], S.202, 207) beschließt die Gemeinde-
vertretung Kolkwitz in ihrer Sitzung am 28.06.2011
wie folgt:

1.Mit Datum vom 29.03.2011 wurde das Siebte Ge-
setz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialbuch
im Bundesgesetzblatt verkündet, welches in Arti-
kel 1 das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedar-
fen (RBEG) und in den Artikeln 2 und 3 die Än-
derungen des Zweiten und Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch enthält. 

Mit dem Gesetz ist das so genannte Bildungs- und
Teilhabepaket im Bereich des SGB II, SGB XII, Wohn-
geld- und Kindergeldgesetz eingeführt worden.
Dies besagt, dass bei Kindern und Jugendlichen
neben ihrem monatlichen Regelbedarf auch Lei-
stungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben in der Gemeinschaft berück-
sichtigt werden. 

Hierzu zählt u.a. die gemeinschaftliche Mittags-
verpflegung in Kindertageseinrichtungen und
Schulen. Die Schülerinnen und Schüler sowie Kin-
der erhalten damit einen Zuschuss zu den Kosten
für die Teilnahme am Mittagessen. 

Die Mittagsverpflegung ist grundsätzlich im Re-
gelbedarf von Kindern und Jugendlichen enthalten.
Das Mittagessen ist aber in der Regel teurer als

ein Mittagessen zu Hause und daher werden mit
diesem Zuschuss die Mehrkosten ausgeglichen. Der
verbleibende Eigenanteil der Eltern liegt bei ei-
nem Euro pro Tag und Portion. Dieser Eigenanteil
von einem Euro ist bereits vom Regelbedarf ge-
deckt.

Bezugsberechtigt sind Empfänger 
- von Leistungen zur Sicherung des Lebensunter

haltes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende -, 

- von Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozia-
gesetzbuch (SGB XII) - Hilfe zum Lebensunter-
halt und Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung -, 

- von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz
(WoGG), 

- von einem Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskin-
dergeldgesetz (BKKG).

Des Weiteren stehen durch die Einführung des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes den Kindern und Ju-
gendlichen von o. g. Bezugsberechtigten weiter-
hin Leistungen wie z.B. die Kostenübernahmen
für eintägige Schul- und Kita-Ausflüge sowie mehr-
tägige Klassenfahrten zur Verfügung.

2.Infolgedessen werden die Beschlüsse der Ge-
meindevertretung Kolkwitz Nr. 24/II/2008 vom
16.12.2008, Nr. 25/2009 vom 19.05.2009 sowie Be-
schluss Nr. 69/2010 vom 07.12.2010  aufgeho-
ben.

3.Der Beschluss tritt am 01.07.2011 in Kraft. Er wird
im Amtsblatt der Gemeinde Kolkwitz veröffentlicht. 

Kolkwitz, den 28.06.2011

Zubiks
Vorsitzender der Gemeindevertretung


